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Der Lehrgang

Als umfassend qualifizierte ,Generalisten kdnnen Wirtschaftsfachwirte ihre Kompetenzen insbesondere
bei der Begleitung und Gestaltung der innerbetrieblichen Prozesse und Leistungen in Unternehmen
sowie Wirtschaftsorganisationen unterschiedlicher Gro3e und Branche einbringen. Von den Fachkraften,
die in nahezu allen Bereichen eines Betriebes zum Einsatz kommen kdnnen, wird daher verstarkt
unternehmerisches Denken, Kundenorientierung, Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln sowie
Methodenkompetenz erwartet.

Die Zielgruppe
Zulassungsvoraussetzungen fur die Teilnahme an der Weiterbildungsprifung

(1) Zur Teilprifung ,Wirtschaftsbezogene Qualifikationen* wird zugelassen, wer
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlusspriifung in einem anerkannten mindestens dreijahrigen
kaufmannischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf
oder

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlusspriifung in einem sonstigen anerkannten mindestens
dreijdhrigen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjahrige Berufspraxis

oder
- eine mindestens dreijahrige Berufspraxis nachweisen kann.

(2) Zur Teilprifung ,Handlungsspezifische Qualifikationen” wird zugelassen, wer

- die abgelegte Teilprifung ,Wirtschaftsbezogene Qualifikationen®, die nicht langer als finf
Jahre zurtckliegt

und
- mindestens ein Jahr bzw. ein weiteres Jahr Berufspraxis nachweisen kann.

Die Berufspraxis soll im kaufmannischen oder verwaltenden Bereich absolviert sein und wesentliche
Bezuge zu den Aufgaben eines gepriften Wirtschaftsfachwirtes/einer gepriften Wirtschaftsfachwirtin
haben.

Vor der Anmeldung zum Lehrgang ist bei der IHK Osnabriick-Emsland-Grafschaft Bentheim (Tel.:
0541/353 — 487) zu klaren, ob die perstnlichen Voraussetzungen zur Prifungszulassung gegeben sind.
Eine entsprechende schriftliche Anfrage ist als Muster beigefugt.

Inhalte des Lehrgangs
Der Lehrgang umfasst 650 Unterrichtsstunden und gliedert sich in folgende Fachgebiete:

1. Wirtschaftsbhezogene Qualifikationen
1.1 Volks- und Betriebswirtschaft 45 Ustd.
- Volkswirtschaftliche Grundlagen
- Betriebliche Funktionen und deren Zusammenwirken
- Existenzgriindung und Unternehmensrechtsformen
- Unternehmenszusammenschliisse




1.2 Rechnungswesen 50 Ustd.
- Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens

- Finanzbuchhaltung

- Kosten- und Leistungsrechnung

- Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen
- Planungsrechnung

1.3 Recht und Steuern 80 Ustd.
- Rechtliche Zusammenhénge

- Steuerrechtliche Bestimmungen

1.4 Unternehmensfihrung 65 Ustd.
- Betriebsorganisation

- Personalfiihrung
- Personalentwicklung

2. Handlungsspezifische Qualifikationen
2.1 Betriebliches Management 90 Ustd.
- Betriebliche Planungsprozesse, Betriebsstatistik
- Organisations- und Personalentwicklung
- Informationstechnologie und Wissensmanagement
- Managementtechniken

2.2 Investition, Finanzierung, betriebliches Rechnungswesen
und Controlling 90 Ustd.
- Investitionsplanung und —rechnung

- Finanzplanung, Finanzbedarf

- Finanzierungsarten

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling

2.3 Logistik 70 Ustd.
- Einkauf und Beschaffung

- Materialwirtschaft und Lagerhaltung
- Wertschopfungskette
- Aspekte von Rationalisierung

2.4 Marketing und Vertrieb 70 Ustd.
- Marketingplanung

- Marketinginstrumente
- Vertriebsmanagement
- Internationale Geschéaftsbeziehungen

2.5 Fuhrung und Zusammenarbeit 90 Ustd.
- Zusammenarbeit, Kommunikation und Kooperation

- Mitarbeitergesprache
- Konfliktmanagement
- Mitarbeiterférderung

- Ausbildung



Durchfiihrung und Kosten

Dauer: ca. 24 Monate
Gesamtumfang: ca. 650 Unterrichtsstunden
Kosten: 25 Monatsraten & 104,00 €

= 2.600,00 € Gesamtlehrgangskosten

ca. 331,00 € Prufungsgebuhren (IHK Osnabriick-Emsland-
Grafschaft Bentheim -> Stand: 05.03.2007)

Infoabend: Mittwoch, 29. Februar 2012, 18:30 Uhr

(VHS-Forum, Zum Neuen Hafen 10, 49808 Lingen/Ems)
Lehrgangsbeginn: voraus. Dienstag, 08. Mai 2012, 18:30 Uhr
Unterrichtszeiten: dienstags 18:30 — 21:30 Uhr

samstags 08:00 — 13:00 Uhr

Voraus. Prifungstermine: wirtschaftsbezogene Qualifikation : 07. Marz 2013
handlungsspezifische Qualifikation: 10./11. April 2014

(Infos hierzu auch auf der Internetseite der IHK Osnabriick-Emsland-Grafschaft Bentheim)

Vor den Prufungsterminen findet zur Vorbereitung jeweils ein ca. einwdchiger Bildungsurlaub statt. Die
hierflr erforderlichen Unterrichtseinheiten sind im Gesamtstundenumfang des Lehrgangs enthalten.
Waéhrend der Schulferien in Niedersachsen ist unterrichtsfrei.

Unterrichtsort: VHS-Forum, Zum Neuen Hafen 10, 49808 Lingen/Ems
Teilnehmerzahl: mindestens 12, maximal 24 Personen

Finanzielle Forderung: Bei Vorliegen der Voraussetzungen gem. ,Gesetz zur Férderung der
beruflichen Aufstiegsfortbildung” (AFBG) erfolgt eine einkommens- u. vermoégensunabhéngige
Forderung in Hohe von 30,5 % der Lehrgangskosten und Priifungsgebiihren als Zuschuss.
Einzelheiten hierzu im beigefligten Info-Material sowie im Internet unter:

www.nbank.de

www.meister-bafoeg.de

www.iwin-niedersachsen.de

Steuerliche Entlastung: Aufwendungen fur die berufliche Weiterbildung kénnen beim Finanzamt als
Werbungskosten (im ausgetibten Beruf) oder als Sonderausgaben (im nicht ausgetbten Beruf) geltend
gemacht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.vhs-lingen.de oder von den zustandigen
Mitarbeitern Jirgen Bormann, Tel. (0591) 91202 840, e-Mail: .bormann@vhs-lingen.de bzw. Daniel
Hafermalz, Tel. (0591) 91202 410, e-Mail: d.hafermalz@vhs-lingen.de, Fax (0591-91202 199).

Lingen, 16.11.2011
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Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen

(IWiN)

Ein Forderprogramm aus Mitteln des Européischen Sozialfonds und des
Landes Niedersachsen

Was ist IWiN?

Mit dem Programm IWIN fordert das Landes Niedersachsen und der Europaische Sozialfonds (ESF)
Weiterbildung von Beschatftigten in niedersachsischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Durch die
Forderung soll der Strukturwandel in kleinen und mittelstandischen Unternehmen (KMU) unterstiitzt werden.

Was wird gefordert?

Gefordert werden Weiterbildungsmalinahmen, die zur Bewaltigung des
Stukturwandels beitragen und die sich auf die Vermittlung von

- Fachkompetenz oder

- Sozialkompetenz oder

- Methodenkompetenz

beziehen. Nicht forderfahig sind MalRnahmen, die sich auf die reine Vermittlung
von Grundkenntnissen (insbesondere im EDV-Bereich) beziehen.

-UROPAISCHE UNIO

uropdischer Sozialfonds

Wer wird gefordert?

Folgender Personenkreis kann eine ESF-geférderte Weiterbildungsmaflinahme beantragen.

- einzelne Beschaftigte in niedersachsischen KMU sowie

- Betriebsinhaber niedersachsischer Kleinstunternehmen mit weniger als 50 Beschéatftigten.

Innerhalb eines Kalenderjahres ist die Forderung auf 2000 € pro KMU begrenzt. Die
Weiterbildungsmalinahmen sollen insbesondere der Forderung der Chancengleichheit dienen, sodass ein
hoher Frauenanteil angestrebt wird.

Art und Umfang der Forderung

Die Forderung ist ein Zuschuss zu den Kosten der Weiterbildung. Der Férderzuschuss liegt zwischen 50%
und 90% der Seminarkosten. Er ist abhangig davon, ob die Schulungszeit als Arbeitszeit angerechnet wird.
Unternehmen, die die Schulungszeit ihrer Mitarbeiter als Arbeitszeit anerkennen, kénnen bis zu 90%
Forderzuschuss erhalten. In den Fallen, in denen die Schulungszeit nicht als Arbeitszeit angerechnet wird,
liegt der Forderzuschuss bei 50%.

Antragstellung
Fur die Antragstellung wurden regionale Anlaufstellen eingerichtet, die IThnen in Fragen der Weiterbildung
und ihrer Férderung durch den ESF unterstiitzend zur Seite stehen.

Wo erhalte ich aktuelle Informationen zu IWiN?
Ausfihrliche Informationen erhalten sie bei der Volkshochschule Lingen und auf der Homepage:

www.iwin-niedersachsen.de
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Meisterbafog / AFBG

Ziel der Forderung

Fortbildungsmaflinahmen, die einen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung anerkannten Ausbildungsberuf oder einen vergleichbaren bundes-
oder landesrechtlich geregelten Berufsabschluss voraussetzen oder als Fortbildung nach
den Weiterbildungsrichtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft erfolgen.

Zielgruppe
Handwerker, Techniker, Kaufleute und sonstige Fachkrafte fir die Vorbereitung auf ihren
ersten Fortbildungsabschluss. Ohne Altersbegrenzung.

Was wird wie gefordert
Geférdert werden folgende Fortbildungsmaflinahmen, die mindestens 400
Unterrichtsstunden umfassen:

. Vollzeitmalinahmen, soweit an vier Werktagen pro Woche insgesamt 25
Unterrichtsstunden Lehrveranstaltungen stattfinden und sie innerhalb von 36
Kalendermonaten abschlie3en. Geférdert werden davon maximal 24 Monate.

. TeilzeitmalBnahmen, soweit die Lehrveranstaltungen innerhalb von acht Monaten
nicht weniger als 150 Unterrichtsstunden umfassen, und die Maflinahme in 48
Kalendermonaten abschliel3t. Geférdert werden maximal 48 Monate.

. Fernunterrichtslehrgédnge, soweit sie nach 8 12 Fernunterrichtsschutzgesetz
zugelassen sind oder von einem o6ffentlich-rechtlichen Trager durchgefuhrt werden.

. Neue Lernformen, soweit sie durch Nahunterricht unterstitzt werden und
Erfolgskontrollen enthalten.

Umfang der Férderung:

. Vom Einkommen unabhéangiger MaRnahmebeitrag (30,5% Zuschuss, 69,5%
Darlehen):

. Lehrgangs- und Prufungsgebuhren bis max. 10.226 Euro,

. Fachpraktische Arbeit in der Prufung bis zur Halfte der notwendigen Kosten,
hochstens aber 1.534,00 Euro

. Zuschuss zu den notwendigen Kosten der Kinderbetreuung fur Alleinerziehende
121,00 Euro monatlich.

. Zusatzlich bei VollzeitmalRnahmen, ein vom Einkommen und Vermégen der
Antragsteller und deren Ehegatten abhangiger Unterhaltsbeitrag.

Adresse:

Investitions- und Forderbank Niedersachsen GmbH — NBank
Gunther-Wagner-Allee 12-14

30177 Hannover

Telefon: 0511. 30031-0

Telefax: 0511. 30031-300

e-mail: info@nbank.de



Allgemeine Teilnahmebedingungen
flr langfristige Lehrgange

2.1
2.2

4.1
4.2

4.3

5.1

5.2

Zulassungsvoraussetzungen

Soweit fiir den Abschluss Zulassungsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, ist fiir deren
Erfiillung der/die Teilnehmer/in verantwortlich.

Anmeldung

Die Anmeldung zu einem Lehrgang hat spdtestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zu
erfolgen.

Fiir jeden Lehrgang ist eine Anmeldung auszufiillen, mit der der/die Teilnehmer/-in diese
Teilnahmebedingungen anerkennt.

Gebiihren

Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich zur piinktlichen Zahlung der Gebiihren. Sie werden
in der Regel - nach Erteilung einer Einzugsermdchtigung - direkt vom Konto des
Teilnehmers/der Teilnehmerin abgebucht.

Die Félligkeit der Geblhren ist der Lehrgangsausschreibung zu entnehmen. Sie ist
unabhdngig von Leistungen Dritter.

Lehrplan

Die VHS erteilt Unterricht im Rahmen des zu Lehrgangsbeginn giiltigen Lehrplans.
Anderungen bleiben vorbehalten. Das Lehrgangsziel darf jedoch nicht verandert werden.
Soweit wesentliche Anderungen vor oder wdhrend eines Lehrgangs notwendig werden, sind
diese dem/der Teilnehmer/in schriftlich bekannt zu geben. In diesem Falle hat der/die
Teilnehmer/-in das Recht, binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe durch die VHS schriftlich vom
Vertrag zuriickzutreten. Soweit Anderungen mit Zustimmung der nach Ziffer 1 zustandigen
Stelle erfolgen, handelt es sich um notwendige Anderungen; diese berechtigen nicht zum
Riicktritt. Das Recht des Teilnehmers/der Teilnehmerin in zum Riicktritt gemaR Ziffer 6 bleibt
von dieser Bestimmung unber(hrt.

Der Wechsel einer Lehrkraft ist keine wesentliche Anderung in diesem Sinne.

Absage eines Lehrgangs

Die VHS behdlt sich vor, bei mangelnder Beteiligung oder aus anderen Griinden im
Programm angekiindigte Lehrgange abzusagen. Muss ein laufender Lehrgang abgesagt
werden, so sind die Gebiihren bis zum letzten Unterrichtstag zu entrichten. Darliber hinaus
bereits gezahlte Betrage werden erstattet.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere Schadenersatzanspriiche bei wesentlichen
Anderungen oder Absage eines Lehrgangs, sind ausgeschlossen.

TN-I-017-042



7.1.

7.2.

8.2

Riicktritt von der Anmeldung

Der/die Lehrgangsteilnehmer/-in hat das Recht, bis einen Monat vor Lehrgangsbeginn ohne
Angabe von Griinden von der Teilnahme am Lehrgang zurlickzutreten. Der Riicktritt muss
schriftlich bei der Geschaftsstelle der VHS erklart werden.

Teilnahmebedingungen

Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich, die am Unterrichtsort geltende Hausordnung zu
beachten, regelmdRig am Unterricht teilzunehmen, die Unterlagen, die fiir die Feststellung
der Zugangsvoraussetzungen zum Lehrgang bzw. fiir die Meldung zur Priifung - sofern
diese durch die VHS
erfolgt - erforderlich sind, rechtzeitig und vollstindig vorzulegen und die mit diesem
Vertrag eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten.

Teilnehmer/-innen, die nachhaltig gegen diese Verpflichtungen verstoBen, kénnen vom
Unterricht ausgeschlossen werden.

Kiindigung

Bei langfristigen Lehrgdngen von mehr als 6-monatiger Dauer betrdgt die Kiindigungsfrist
einen Monat zum Ende des Lehrgangsquartals. Eine Kiindigung im ersten Lehrgangsquartal
ist nicht moglich. Die Kiindigung muss schriftlich bei der VHS Geschéftsstelle erfolgen. Das
Fernbleiben vom Unterricht gilt nicht als Abmeldung. Das Recht des Teilnehmers zur
auBerordentlichen Kiindigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der
einschldagigen Rechtssprechung bleibt hiervon unbertihrt.

Bei Kiindigung der Lehrgangsteilnahme in besonders begriindeten Einzelfdllen wahrend des
ersten  Lehrgangshalbjahres  werden 10 % der Lehrgangsgebiihren  fir
Verwaltungsaufwendung in Rechnung gestellt. Soweit eine Anmeldegebihr erhoben
wurde, wird diese dabei angerechnet.

Miindliche Nebenabsprachen

Mindliche Nebenabsprachen sind nicht giiltig.

Lingen (Ems), 20.01.2004

TN-I-017-042



._%EL Industrie- und Handelskammer
% Osnabrick - Emsland - Grafschaft Bentheim

Antrag auf Uberprifung der Zulassungsvoraus-
setzungen zu einer Fortbildungsprifung

Industrie- und Handelskammer Anschrift des Antragstellers (bitte ausfillen)
Osnabriick - Emsland - Grafschaft Bentheim
Neuer Graben 38
49074 Osnabrick

Tel. (fur Ruckfragen):

Ich beabsichtige, die nachfolgend genannte Fortbildungsprifung abzulegen und bitte vorab um
Klarung meiner personlichen Zulassungsvoraussetzungen:

Bezeichnung der Fortbildungsprufung Vorgesehener Prifungsbeginn (1. Teilprifung)

Dem Antrag sind als Anlage beizufligen:

Tabellarischer Lebenslauf

Kopie des Priufungszeugnisses der beruflichen Erstausbildung (nicht Berufschulzeugnis)
Tatigkeitsnachweis und/oder Zeugnisse Uber die bisherige Berufspraxis

Nachweis berufs- und arbeitspadagogischer Qualifikationen (sofern fiir die angestrebte Prufung erforderlich)

YV VY

Fir die Zulassung zum Betriebswirt (IHK)
» zusatzlich Kopie des Zeugnisses uber die Fortbildungsprufung zum Fachwirt oder Fachkaufmann

Fir die Zulassung zum Gepruften Technischen Betriebswirt
» zusatzlich Kopie des Zeugnisses Uber die Fortbildungspriifung zum Industriemeister, Technischen Fachwirt
oder einer vergleichbaren technischen Meisterpriifung, Techniker oder Ingenieur
Bitte beachten:

Beruflich Selbststandige kdnnen die erforderlichen Nachweise auch mittels einer Gewerbeanmeldung in Verbindung mit
einer entsprechenden eidesstattlichen Versicherung erbringen.

Fremdsprachlichen Zeugnissen ist eine beglaubigte Ubersetzung beizufiigen.

Die Zulassungsvoraussetzungen mussen zum Zeitpunkt einer evtl. vorgezogenen ersten Teilprifung erfullt
sein.

Eine Entscheidung Uber Ihren Antrag ist grundsétzlich erst nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
moglich. Unvollstandige Antrage kénnen nicht bearbe itet werden.

Ort, Datum Unterschrift




AﬂlT]ElCIUﬂg Volkshochschule

zum langfristigen Lehrgang Lingen

Mehr vom Leben.

Ich melde mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an:

Lehrgang: Gepr. Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK) 2012/2014
Lehrgangs-Nr.: 62220

Name, Vorname:

Stral3e:

PLZ, Wohnort:

Tel. (privat): Tel. (dienstl):
E-Mail Geburtsdatum:
Beruf:

Bankinstitut:

BLZ: Konto-Nr.:

Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Lehrgangsgebiihren.

Aus Vereinfachungsgriinden bitten wir Sie, lhre Bankverbindung anzugeben, damit die Geblhren von
uns eingezogen werden kénnen. Der Eintrag gilt als Einzugsermachtigung fiir die VHS Lingen gGmbH.
Diese Ermdchtigung kann von Ihnen jederzeit schriftlich widerrufen werden bzw. erlischt mit der
Kiindigung bzw. mit dem Ende des Lehrgangs.

Eine Veranstaltungskiindigung ist jeweils zum Ende eines Lehrgangsquartals moglich.
(friihestens zum Ende des 6. Veranstaltungsmonats)

Die schriftliche Kiindigung muss einen Monat im Voraus bei der Volkshochschule Lingen eingehen.
Die Inhalte der Lehrgangsausschreibung und die “Allgemeinen Teilnahmebedingungen fir
langfristige Lehrgdnge” vom 20. Januar 2004 sind Bestandteil dieser Vereinbarung und werden von

dem Unterzeichner anerkannt.

Absprachen mit Lehrkraften sind nicht rechtswirksam.

(Ort, Datum) Unterschrift
(bei minderjahrigen Teilnehmern der/die Erziehungsberechtigte)

Wird von der VHS ausgefiillt!!

EDV-Erfassung:

(Datum, Unterschrift)

TN-1-018-042



	Lehrgangsbeschreibung WFW 16.11.11.pdf
	IWiN neu.pdf
	Meisterbafög Nbank neu.pdf
	AGB´s neu.pdf
	Anfrage Prüf.-Zulassung IHK.pdf
	VHS Anmeldeformular neu 2012-2014.pdf

